
Stand: Juli 2010 

                                                                                                                                    
Name, Vorname des Antragstellers Straße, Haus-Nr. 
 

                                                                  
PLZ, Wohnort 

 
                                                                  
Telefon / E-Mail-Adresse 

 
 Antragsdatum:                                                        
An den 
Hochsauerlandkreis  
Fachdienst Wasserwirtschaft 
Steinstraße 27 
59870 Meschede 
 
 

GENEHMIGUNGSANTRAG 

 
 

Bauvorhaben „Neubau eines Einfamilienhauses“ in der Schutzzone ______ des Wasserschutzgebietes  
 
____________________________________ (Bezeichnung des Wasserschutzgebietes) 
 
 
Ich / wie beantrage(n) den Bau eines Einfamilienhauses im Wasserschutzgebiet. Das Bauvorhaben ist 
nach der maßgebenden Wasserschutzgebietsverordnung genehmigungspflichtig. 
 
Das Bauvorhaben soll auf folgendem Grundstück realisiert werden: 
 

Gemarkung: Straße: 

Flur: Hausnummer: 

Flurstück: Bemerkungen: 

 

Folgende Unterlagen füge ich diesem Antrag bei (mindestens zweifach): 
 

• Einen Erläuterungsbericht über das Vorhaben mit Hinweis auf die Verbots- bzw. 
Genehmigungstatbestände der Wasserschutzgebietsverordnung sowie mit Angaben des 
gewählten Rohrsystems und zur Heizungsart (insbesondere die Art des Brennstoffs) 

• Einen Lageplan im Maßstab 1 : 500 

• Einen Grundriss im Maßstab 1 : 100 mit Darstellung der Entwässerungsleitungen (DN, Material) 
einschließlich der Kontrollschächte und Revisionsöffnungen 

• Einen Längsschnitt der Entwässerungsleitungen 

 

Hinweis: 

Die Antragsbearbeitung kann nur mit vollständigen Antragsunterlagen erfolgen. Zur Ermittlung der genauen 

Grundstückslage steht Ihnen der Geoserver des HSK auf folgender Internetseite zur Verfügung: 

www.hochsauerlandkreis.de / Bürgerservice / Natur, Landschaft, Wasser, Abfall / Daten auf Karten: IWaN@HSK 

 

 

 

________________________ 

Unterschrift 

Bitte reichen Sie den Antrag rechtzeitig vor Baubeginn ein. Zur 
Vermeidung unnötiger Bearbeitungszeiten, reichen Sie den Antrag 
zweckmäßigerweise über den betreffenden Wasserversorger 
(Stadtwerke, Wasserverband). 
 
Mit den Bauarbeiten dürfen Sie nicht beginnen, bevor Ihnen die 
wasserrechtliche Genehmigung erteilt worden ist. 


